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Eberhard Thiel

Finanzausgleich 
vor Gericht

Beobachter des Finanzaus
gleichs in der Bundesrepublik 

warten recht gespannt auf Äußerun
gen des Bundesverfassungsge
richts zu den von einigen Bundes
ländern gestellten Normenkontroll- 
anträgen. Dabei geht es um die Re
gelungen für den horizontalen Län
derfinanzausgleich, der nach der 
Verteilung der Gemeinschaftssteu
ern einsetzt, und um die Ergän
zungszuweisungen des Bundes. In
zwischen gedeiht die Konfusion 
über Ausbeutung oder Alimentie- 
rung zwischen den Ländern soweit, 
daß z. B. Hamburg in den Augen sei
ner Regierung als äußerst benach
teiligt, aus der Sicht der Opposition 
gar als privilegiert gilt.

Emotionale Äußerungen dieser 
Art sind verständlich; denn Zuflüsse 
oder Abflüsse von Steuermitteln be
einflussen recht deutlich die finanz
politische Dispositionsfähigkeit ein
zelner Länder und damit das zwi-
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sehen ihnen bestehende Machtge
fälle. Es überrascht jedoch, daß die 
oft geführte Debatte über die Höhe 
der Ausgleichsbeträge nicht die 
konstitutiven Elemente des Finanz
ausgleichssystems beachtet, die 
mit diversen Vergleichen und Be
gründungen das Ausmaß des Fi
nanzausgleichs bestimmen. Die an
hängigen Verfahren zielen denn 
auch auf Änderungen dieser nicht 
gerade transparenten Konstruktio
nen ab.

Zu bedauern bleibt, daß im politi
schen Raum keine Einigung über 
die Absicherung der Finanzausstat- 
tungen erzielt werden konnte, die 
zur Erfüllung der Länderaufgaben 
angemessen sind. Daß der ange
strebte kooperative Föderalismus 
nun in einem wesentlichen Bereich 
vom Verfassungsgericht gestaltet 
werden soll, hinteriäßt einen negati
ven Eindruck. Dieser wird lediglich 
durch die Erwartung gemildert, daß 
die Richter den politischen Akteuren 
genügend Raum belassen, damit 
sie politisch kontrollierbar einen 
Ausgleich der jeweils wechselnden 
Interessenlagen herbeiführen kön
nen. Es ist nicht ausgeschlossen, 
daß auch die Prinzipien des Aus
gleichssystems weiterhin mögliche 
Instrumente zur föderalen Konsens
bildung bleiben. Der Vergleich der 
Finanzkraft der Länder ist als Basis 
aller Ausgleichsberechnungen 
ohne Einbeziehung aller Steuern 
und steuerähnlichen Abgaben wohl 
nicht zieladäquat. Bisher werden 
die bergrechtliche Förderabgabe 
nur zum Teil, andere Einnahmen gar 
nicht berücksichtigt. Auch die in die 
Berechnung einzubeziehenden Ge
meindesteuern werden nicht in ihrer 
tatsächlichen Höhe angesetzt.

Wird der Finanzbedarf pro Ein
wohner in allen Bundesländern als 
gleich hoch eingeschätzt, dann 
könnte der Pro-Kopf-Betrag aller 
Länder- und Gemeindesteuern im 
Bundesgebiet als Maßstab für den 
Ausgleichsbedarf dienen. Da eine 
vollständige Nivellierung nicht ge
wollt sein kann, ließe sich auch bei

einer solchen Regelung das Aus
maß der gewünschten Angleichung 
politisch fixieren. Die gegenwärtige 
Regelung geht jedoch von unglei
chen Bedarfen aus. So wird die un
terschiedliche Siedlungsstruktur in 
den Ländern berücksichtigt, Ham
burg und Bremen kommen in den 
Genuß einer speziellen Einwohner
gewichtung, und schließlich werden 
als Sonderlasten relativ höhere öf
fentliche Aufwendungen in kleine
ren Bundesländern und Aufwen
dungen für den Unterhalt der See
häfen in Ansatz gebracht.

Wenn die jeweilige Bedarfssitua
tion der Länder auch in Zukunft be
rücksichtigt werden soll, dann müß
ten wohl eher generell in Ansatz zu 
bringende Bedarfskriterien gefun
den werden; denn die heutige Aus
wahl der Sonderiasten ist zumin
dest unvollständig, insbesondere 
fehlt eine einleuchtende Begrün
dung für das Ausmaß aller gewähr
ten Vergünstigungen.

Je umfangreicher jedoch der Ka
talog der Indikatoren wird (z. B. In
frastrukturbestände, Veränderun
gen der Einkommen), desto schwie
riger wird auch der Abstimmungs
prozeß über die Wertigkeit der Be- 
darfe. Dabei muß streng darauf ge
achtet werden, daß die Autonomie 
der Länder nicht ungebührlich ein
geschränkt wird. Außerdem sollte 
der Finanzausgleich nicht mit spe
ziellen strukturpolitischen Zielen 
(z. B. Gemeinschaftsaufgaben) 
überfrachtet werden.

Der Länderfinanzausgleich kann 
sich auf die Angleichung der Steuer
einnahmen beschränken, oder er 
kann verstärkt die individuellen Be- 
darfe der Länder einbeziehen. Das 
erste dürfte alleine kaum ausrei
chen, um die Gleichwertigkeit der 
Lebensbedingungen in den Regio
nen herzustellen; das zweite stößt 
bald an Grenzen des föderativen 
Selbstverständnisses. Auch die Ge
richte werden dieses Spannungs
feld nicht einengen. Die Politiker 
bleiben gefordert!
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